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A n fra g e b e a n ~2-9_.] tun g 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K r a n z 1 m a y r und Genossen, 

betreffend eine Stellungnahme des österri?iehischen UNO-Delegierten anläß­

lieh der XIV.Generalversamm1ung der Vereirite~ Nationen, ist folgende Ant­

wort des BU! 5esministers für Auswärtige Angelegenheiten Dr. K r eis k y 

eingelangt: 

Die Herren Abgeordneten zum Nat ionalrat Dr~-Kranzlmayr 9 Mit tendorfer 
und Genossen haben in der Sitzung des Nationalrates vom 5.April 1960 
unter Hinweis auf die ablehnende Stellungnahme dGS österreichischen Dele­
gierten in der III.Kommissioll der uno zu einzeln,;n Punkten der Erklärung 
der Rechte des Kindes an mich die Anfrage gerichtet~ 

1. ob ich bereit sei, dem Hohel: Haus mitzuteilen, welche Gründe für 
diese unverständliche Haltung dos österreichischen Delegierten 
massgebend gewesen sind, 

und 
2. was ich zu tun gedenke, dass derartige Entgleisungen 9 die nicht 

nur von der Bevölkerung nicht verstanden vverden, sondern auch im' 
.Ausland unliebsamos Aufsehen hervorrufen, in Hinkunft unterbleiben. 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten; 

Im Rahmen der XIV.Gene~a1versammlung der Vereinten Nationen beschäftig­

te sich die III.Kommission der Generalve:rsammlun~ unter anderem mit der Aus­

arb 1/ tung einer "Er:klärung der Rechte des Kindes", in die auch der gesetz­

liche Schutz des keimenden Lebens aufgenommen werden sollte. 

Dies erfolgte zunächst in der ~orm, dass bereits in der Präambel der 

Erklärung der Rechte des Kindes der g~set~liche Schutz des keimenden Lebens 

ausdrücklich verankert wurde, die vorsieh-c I das Kind bedürfe " •••• beson­

deren Schutzes einschliesslich entsprechenden gesetzlichen,Sch~ zes sowohl 

vor als auch nach der Geburt". (Der authentische Text lautet ~ "The child 

by reason 0 f his physical and mental immatu:~i.ty ne eds special safeguards 

and care, including approrC'iate legal i::.:'otec-'~ion9 befor as vvellas after 

birth ". ) 

Der österreichische Vertreter in der KOITLC-:lission hat sich uneingeschränkt 

für diese Bes timmung ausgesprochen, sod::3s d~_c:! Verankerung des gas etzlichen 

Schutzes cles keimenden Lf."bens rJi t va ller östt~rreic:r.ci scher Unterstützung be­

schlossen wurde. 

Im Zuge der Debatten über die Fo·:rJ11uliel~ung des weiteren Textes der Er­

klärung brachten, einige Staaten den ZUL;nt;;;a:ltrag ein9 den Schutz des kei­

menden Lebens noch ein z'wei tes Mal in (>0 Erklärung aufzunehmem "From the 

moment nf conceptinn, the right of the chilcl to life sha11 be resip8cte>d 

and safeguarded ". (HD1:;ls Recht des Kinck:::- ::,uf I;eben so 11 vom Augenblick 

der Empfängnis an r",spektiert und geschLitzt Ylerden".) 
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Diese nochmalige Betonung des gleichen Grundsatzes stellte nun für 

zahlrei che St aaten 9 insbesondere :für vi 8le der mit schwir'rigen Bevö lkerungs­

problemen belasteten Entwicklungsländer Afrikas und Lsiens 9 8in nicht unbe-­

trächtliches :Problem dar. Die Delegationen dieser staaten erklärten, eine 

ziveimalige 1~ufn8hme des Grundsatz es in die Erklä~ung würde ihnen die An­

name derselben ersch'weren, wenn nicht gar unmöglich machen. 

11ngesichts der +atsache, dass der Schutz des kt'imenden L",bens berc:dts 

in der Präamb el der Erkl~~rung enthalten W0r 9 nntschlo ssen sich daraufhin 

zahlreiche Delegat ionen, um nicht die Lnnahme der so v'lichtigen Erklärung 

selbst in Frage zu stellen, auf eine nochmalige Lufnahme des Grundsatzes 

zu verzichten • 

.Luch die öst8n":üchische Deüegation schloss sich dieser Luffassung an. 

Sie hattl::: sich in den Beratungen über die Erklärung der Rechte des Kindes~ 

von d8m Grundsatz leiten lassen, ihre Zustimmung solchen Vorschlägen zu ver·­

sagen, die, VJcnn sie auch der österreichischen Rechtsordnung entsprech0n, 

für einen Grosst~;il der anderen Staatt~n einen schweren Eingriff in ihre 

innerstaatliche Gesetzgebung b edr,utet hätten und deren llkzeptierung daher 

die l~nnahme der g8samten Erklärung in Frage gestellt hätte. Der öster-­

reichisch,:,n :Delegation war aber, da der Schutz des keimenden Lebens scllon 

in der Präambel verankert war 9 dar an ge 18gon~ der Erklärung für die Rech-~e . 
dos Kindes eine möglichst weitgehende Universalität zu verschaff8n~ 

In dor j~bstimmung vom 6.0ktober 1959 lohnte die III.Kommission die 

LufnatilllO des oben wörtlich zitierten Zusatzantrages mit 34 geg:.:m 28 Stim-· 

mon bei 10 Enthaltungen ab. 

])ie Generalversammlung ko nnt e kurze Zeit sp ä tel' die Erklärung der Rech· 
i 

te des K-indes mit 70 Stimmen - darunter auch Österreich - ohne ('Ü18 sinz:'gr:! 

Gegenstimme und bei nur zwei Stimmenthaltungen annehmen und damit der Dekla--

ration wel twei te .J.~nn&hme und Unterstützung sichern. Es darf darauf hingC?" 

vliosen wF~rdtnl, dass in der Generalversammlung ofLnbar auch 8118 Staaten 

mit übeTwieeond katholis chor Bc'völkprung für die Erklärung ges timmt haoi:rQ, 

'aas v/ohl als Bevleis dafür angesE':hen Y7"'rdon kann, dass auch diese Stsaten 

den Text der Erklä:cung alsbcfriedigtCnd ansahen, obvJOhl die nochmalige 

Lufnahüle einer Bestimmung über den Schutz des w8rdenden Lobens unterbli.J-

ben war. 
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Lll übrigen ',7ar auch clii:' Gruppierung 8nl;::,ss lieh der _~bs timmung über den 

ob-on erYJähnten Zusatzantra.;' nicht durchwegs von 'der konfessionell,;n Zuge­

höri gkei t der Mehrhsi t des j 8'_'lcj,ligc:n St2,atsvolk2s bestj Ir-LTJ.t. Nc,ben Ö st er-

reich hat zum Beispiol Chil;:; mit ein2r stark überwic!genden katholischen 

B Gvölkerung gegen den Lntrag gestimEit ~ 2benso staaten mit geviichtig-on ka tho­

lischon lVlino_erheit8n 3 -wie etvJa Kanada oder die Vereinigten stanten, v!ährend 
'-

eUe Staaten mit islamischer Bevölkerung teils für und teils g'"gen den 

Lntrag stimmt~n. 

Ich glaube im obig(::;n eine Darstellung der Gründe gegeben zub:b_e-b,er" 
_ .Laoen. 

die,,_ d,:::n österrpichis9hen DelegicHten zu seiner Stimmabgabe 'b8l-vogenJ Diese 

,Stimmabgabe kann -wohl nicht als unversts,ndlich bezeicr.J.1.et 1Nerden, da sie 

sich e'inerseits einclGutig für das Prinzip des Schutzes cles keimenden Lebens 

ausgesprochen hat und anderersei t s dazu b Gi tragen so 11 te 9 die klaglos e 

Lnnahme der Gesamterklärung unter Verzicht auf die Unterstützung Riner 

für vielo staaten zu wE:itgehcndon Formulierung zu ermöglichen. 
, 

Es scheint mir daher im vorliegonden Falle auch kein Lnlass gegeben, 

Vorkehrungen zu treffen 9 um die 'von d;cm Herren Interpellanten gerügten 

n:Cntgleisungen" anlässlich der Stimmabgabe österreichischer Delegierter zu 

unter-binden. 

-. -. - . -.. - . -

(Die Jmfragesteller, die darauf hinwiesen, .dass der Schutz des kuimen­
d,:;n Lebons in Österreich seit jehor gel-tondes Recht sei? hatten in ihrer 
IntE,rpellation vom 5 s ,.:".pril cl.J. die Stellungnahme des österreichi~ch811 
Delogierten zu dem Zusatzantrag vor allem desYJeg8n kri ti,:iert 9 "well 
Österreich das einzif;8 do eh überwiegend katholische Land is t, das gegen 
die erwähnte Formulierung Stellung genommen hat 11.) 

-.-.-c-e-.-
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